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Altenberge, 16. Februar 2023 

Antrag zum Beitritt zur Initiative "Lebenswerte 
Städte und Gemeinden durch angepasste Ge-

schwindigkeiten" 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Karl, 

hiermit bitten wir, den nachstehenden Antrag zum Beitritt Altenberges zur Initiative "Lebens-

werte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten" auf die Tagesordnung 

des Ausschusses für Klima-, Umwelt-, Artenschutz, Mobilität aufzunehmen und zur Beratung 

und Entscheidung zu stellen. 

 

Beschlussvorschlag:  

Der Rat der Gemeinde Altenberge beschließt, dass die Gemeinde Altenberge der Initiative 

"Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten" betritt. 

 

Begründung: 

In der StVO wurde 1957 festgeschrieben, dass innerhalb geschlossener Ortschaften in aller 

Regel ein Tempo von 50 km/h zulässig ist. Diese Regelung ist unter den Gesichtspunkten 

Verkehrssicherheit, Lärm- und Schadstoffemission nicht mehr zeitgemäß. Durch die derzeiti-

gen Festlegungen entsteht innerorts häufig ein Flickenteppich, da unter besonderen Voraus-

setzungen (Kindergarten. Schule, Altenheime) davon abgewichen werden darf. Innerorts fehlt 

dadurch oft mangelnde Einheitlichkeit und Klarheit.  

 

Die Initiative "Lebenswerte Städte und Gemeinden durch angepasste Geschwindigkeiten“ 

setzt sich für die Wahlfreiheit von Städten und Gemeinden ein, die Geschwindigkeit innerorts 
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eigenständig und ortsbezogen festzulegen und damit die Entscheidungsmöglichkeit in deren 

Hände zu geben. Der Ort und seine Bewohnerinnen und Bewohner profitieren von den posi-

tiven Effekten durch die Umsetzung von Tempo 30 km. 

 

Die Initiative fordert vor diesem Hintergrund den Bund auf, rechtliche Regelungen im 

Straßenverkehrsgesetz und in der Straßenverkehrsordnung zu schaffen, dass Städte und 

Gemeinden Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts dort festsetzen können, wo sie es 

für notwendig halten. Eine Verpflichtung, auf irgendeiner Straße im Gemeindegebiet Tempo 

30 anzuordnen ergibt sich nicht, bei Erfolg der Initiative würde die Entscheidung auch 

weiterhin bei Rat und Verwaltung liegen, allerdings mit mehr eigener Entscheidungsbefugnis 

über die Verkehrsregelung. 

 

Auf der Website  

http://lebenswerte-staedte.de/staedte-und-gemeinden-der-initiative.html#schondabei 

findet sich ein aktueller Überblick über die Anzahl der Kommunen und Landkreise, die der 

Initiative bereits beigetreten sind. Zum 1.2.2023 sind dies 472 mit rund 27 Millionen 

Einwohnerinnen und Einwohner. 

 

Das Positionspapier der Initiative kann unter 

https://www.lebenswerte-

staedte.de/images/pdf/Positionspapier_Staedteinitiative_Tempo30_050721_oU.pdf  

heruntergeladen werden. 

 

Haushaltsmittel 

Keine. Der Beitritt zur Initiative ist kostenfrei. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Fraktionssprecherteam  

 

 

Ursula Kißling     Stefan Lammers 
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